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Einladung
Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Rabenholz

Sitzungstermin: Donnerstag, 05.09.2019, 19:30 Uhr

Raum, Ort: Feuerwehrgerätehaus Rabenholz "Kunos Eck", Dorfstraße 6 b, 24395 
Rabenholz

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

1. Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der 
Einladung, Feststellung der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
und gegebenenfalls Beschluss über Änderungsanträge zur 
Tagesordnung

2. Beschlussfassung über die in nichtöffentlicher Sitzung zu behandelnden 
Tagesordnungspunkte

3. Bericht des Bürgermeisters
4. Beschluss über Einwendungen zur Niederschrift der Sitzung vom 

07.05.2019
5. Einwohnerfragestunde
6. Verpflichtung eines neuen Gemeindevertreters
7. Neubesetzung des Bau- und Wegeausschusses 2019-11GV-046
8. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 2019-11GV-048
9. Beratung und Beschluss über Sicherheitsmaßnahmen an der Ausfahrt 

Westerfeld
10. Beratung über ein Ortsentwicklungskonzept/Anschluss an eine andere 

Gemeinde
11. Beratung und Beschluss über mögliche Zusatzausrüstung der 

Feuerwehr (Etat 2020)
12. Besprechung und Ergänzung der Prioritätenliste
13. Verschiedenes

gez. Jörg Theet-Meints
Bürgermeister

mailto:info@amt-geltingerbucht.de


Gemeinde Rabenholz Vorlage
2019-11GV-046

öffentlich

Betreff

Neubesetzung des Bau- und Wegeausschusses
Sachbearbeitende Dienststelle:
Hauptamt

Datum
25.06.2019

Sachbearbeitung:
Kirsten Scharf

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
Gemeindevertretung der Gemeinde Rabenholz (Wahl) Ö

Sachverhalt:
Aufgrund des Mandatsverzichts von Jörg Jensen ist eine Nachbesetzung im Bau- und 
Wegeausschuss erforderlich.

   
Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Rabenholz wählt in den Bau- und Wegeausschuss folgende/n 
Gemeindevertreter/in:

   

Anlagen:

   



Gemeinde Rabenholz Vorlage
2019-11GV-048

öffentlich

Betreff

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
Sachbearbeitende Dienststelle:
Finanzabteilung

Datum
05.08.2019

Sachbearbeitung:
Hauke Scharf

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
Gemeindevertretung der Gemeinde Rabenholz (Beratung und Beschluss) Ö

Sachverhalt:
Gem. § 95d Abs. 1 Gemeindeordnung sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. 
Unabweisbar sind Aufwendungen / Auszahlungen auch dann, wenn ein Aufschub besonders 
unwirtschaftlich wäre. 
Über- und außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen dürfen nur geleistet werden, 
wenn die Gemeindevertretung zugestimmt hat. Bei unerheblichen über- und 
außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen (gemäß § 4 der Haushaltssatzung der 
Gemeinde Rabenholz bis zu 300,- €) kann der Bürgermeister die Zustimmung zur Leistung 
dieser Ausgaben erteilen. Der Bürgermeister hat der Gemeindevertretung über die geleisteten 
unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen mindestens 
halbjährlich zu berichten.
  
Beschlussvorschlag:
a) Die Gemeindevertretung Rabenholz nimmt den Bericht über die in der Anlage aufgeführten 
unerheblichen über- / außerplanmäßig geleisteten Aufwendungen und Auszahlungen im 
Haushaltsjahr 2019 zur Kenntnis.

b) Die Gemeindevertretung Rabenholz erteilt die nachträgliche Zustimmung (Genehmigung) 
gem. § 95 d Gemeindeordnung für die in der Anlage aufgeführten weiteren über- / 
außerplanmäßig geleisteten Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2019.

Anlagen:
Übersicht über- / außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, Stand 05.08.2019
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Über- / außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

a) Unerhebliche über- / außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

Unerhebliche über- / außerplanmäßige Aufwendungen * 

Produkt Konto Produkt Konto Ansatz AO Überschreitung Begründung 

        

126000  531800  Brandschutz  Zuschüsse 
Kameradschaftskasse  

300  400,00  100,00  Zuschuss Bekleidung FF Rabenholz 

331100  531800  Förderung von Trägern der 
Wohlfahrtspflege  

Zuschüsse an übrige 
Bereiche  

0  200,00  200,00  Zuschüsse gem. Beschluss Gemeindevertretung 

541100  521100  Gemeindestraßen  Unterhaltung 
Bushaltestellen  

100  111,86  11,86  Energiesparlampen 

        400  711,86  311,86   

 

* Eine Genehmigung ist gem. § 4 der Haushaltssatzung der Gemeinde bis zum Höchstbetrag von 300,00 € nicht erforderlich. 

 
 

b) Weitere über- / außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

Weitere über- / außerplanmäßige Aufwendungen  

Produkt Konto Produkt Konto Ansatz AO Überschreitung Begründung 

        

126000  521100  Brandschutz  Unterhaltung der Grundstücke und 
baulichen Anlagen  

1.200  2.185,38  985,38  Erneuerung Garagentor 

541100  524110  Gemeindestraßen  Bewirtschaftung 
Straßenbeleuchtung  

1.400  3.023,00  1.623,00  Stromkosten-Vorauszahlung 

611100  537220  Steuern, allgemeine Zuweisungen, 
allgemeine Umlagen  

Amtsumlage  66.300  67.133,00  833,00  Festsetzung gem. Haushalt 2019 Amt Geltinger Bucht 

        68.900  72.341,38  3.441,38   
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